
  

AUSFÜLLHINWEISE FRAGEBOGEN FÜR 
ANSPRUCHSTELLER  

 
Diese Anleitung soll Ihnen helfen, den Fragebogen für Anspruchsteller schnell ausfüllen 
zu können.  
 
 
Fragenkomplex Ziffer 1 
 
Beim Namen des Anspruchstellers müssen Sie bitte angeben, wer Eigentümer des 
Fahrzeugs ist. Das ergibt sich in der Regel aus dem Kaufvertrag. Diesen können Sie uns 
auch gerne in Kopie zur Verfügung stellen.  
 
Ihre Kontonummer wird benötigt, um Ihnen eingegangenes Geld von der gegnerischen 
Haftpflichtversicherung ohne weitere Rückfragen bezahlen zu können.  
 
Bei der Frage Ziffer 1.4 müssen Sie bitte den Namen und die Adresse des Fahrers Ihres 
Fahrzeugs eingeben, sofern dieser vom Eigentümer des Kraftfahrzeugs abweicht.  
 
 
Fragenkomplex Ziffer 2 
 
Dort sind Angaben zum Unfallgegner zu machen. Das ist immer derjenige, mit dem Sie 
einen Unfall hatten.  
 
Wichtig in diesem Fragenkomplex ist das Kfz-Kennzeichen des Gegners sowie, soweit 
vorhanden, die gegnerische Haftpflichtversicherung. Sollte diese nicht bekannt sein, 
können wir diese für Sie ermitteln.  
 
Die Frage Ziffer 2.6 müsste beantwortet werden, wenn der Eigentümer/Halter des 
gegnerischen Fahrzeugs vom Fahrer des gegnerischen Fahrzeugs abweicht, also wenn 
zum Beispiel die Tochter das Auto des Vaters gefahren hat.  
 
 
Fragenkomplex Ziffer 3 
 
Beim Unfallort bitten wir den genauen Unfallort mitzuteilen, d.h. wir benötigen den 
Namen des Ortes und den Namen der Straße, auf dem der Unfall passiert ist. Sollte der 
Unfall an einer Kreuzung passiert sein, bitten wir beide Straßen einzutragen. Günstig 
wäre auch, wenn Sie eine Hausnummer zur Straße angeben können, sofern der Unfall 
nicht auf einer Kreuzung stattgefunden hat. Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße 
oder einer Autobahn sollten wir wenigstens die Information erhalten, in welchem Bereich 
der Unfall passiert ist, also zum Beispiel die nächstgelegene Einfahrt/Ausfahrt zu 
benennen. Sollte Ihnen zufälligerweise auch noch der genaue Entfernungskilometer auf 
der Autobahn bekannt sein, können Sie auch diesen angeben. Solche Angaben finden 
Sie am Fahrbahnrand. Bei der Landstraße sollten wir wissen, zwischen welchen 
Ortschaften der Unfall passiert ist unter Angabe der Nummer der Landstraße. Bei der 
Angabe der Unfallzeugen benötigen wir Vorname, Name und Adresse.  
 



  

Fragenkomplex Ziffer 4 
 
Unter Ziffer 4.1 tragen Sie bitte ein, ob Ihr PKW, Lastkraftwagen oder Ihr Motorrad oder 
ein Motorroller beschädigt wurde.  
  
Sollte das Fahrzeug geleast sein, müssen Sie unter Ziffer 4.2 eintragen, wer 
Leasinggeber ist.  
 
Wenn das Fahrzeug im Betriebsvermögen einer Firma steht, teilen Sie uns das bitte mit, 
dann müsste bei der Vorsteuerabzugsberechtigung ein Ja stehen.  
  
Bei Art und Umfang der Beschädigung genügt es wenn Sie uns angeben, wo die 
Schäden sind.  
  
Wichtig ist die Angabe von früheren Schäden.  
 
Fragenkomplex Ziffer 5 
 
Bei Fahrzeugart geben Sie ein PKW, Krad oder LKW oder Roller. Beim Kilometerstand 
muss nicht auf den einzelnen Kilometer genau eine Angabe gemacht werden.  
  
Wichtig sind auch die Angaben zu den bestehenden Haftpflichtversicherungen,  
Kaskoversicherungen, sowie der Rechtsschutzversicherung. Sollten Sie im Übrigen auch 
noch eine Fahrerversicherung besitzen, sollten Sie uns das auch noch angeben.  
  
Fragenkomplex Ziffer 6 
 
Die Fragen gem. Nummer 6 müssten Sie für jeden einzelnen Verletzten gesondert 
beantworten.  
 
Bei der Angabe des ausgeübten Berufs geben Sie bitte Ihren Beruf an, sollten Sie 
Hausfrau/Hausmann sein genügt das, bei Kindern die in die Schule gehen genügt die 
Angabe Schülerin/Schüler.  
  
Bei Art und Umfang der Verletzung schildern Sie in Stichworten was Ihnen bekannt ist, 
wie z. B. Prellungen, Fußbruch o.ä.. Bei den ambulant behandelnden Ärzten geben Sie 
bitte alle behandelnden Ärzte mit Vorname, Nachname und Adresse des behandelnden 
Arztes bzw. der behandelnden Ärzte an.  
 
Beim Berufs- oder Wegeunfall interessiert uns, ob die Fahrt zur Arbeit passierte oder 
aber während der Arbeitszeit.  
 
Fragenkomplex Ziffer 8 
 
Bei Ziffer 8.0 entscheiden Sie, ob Sie, ob Sie Ihre behandelnden Ärzte von der 
Schweigepflicht entbinden. Das können wir nur empfehlen, dann ersparen Sie sich 
zusätzliche Wege zum Arzt und es werden die Fragen beantwortet, die wir, als auch die 
Gegenseite benötigen, um ein mögliches Schmerzensgeld beziffern zu können.  
 
Für den Fall dass Sie Arztberichte besitzen, lassen Sie uns diese bitte ebenfalls 
zukommen. 


